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02.06.2009 

Bürgermeisterin 

Fachbereich 

Gemeinden/Kultur/Freizeit 

 

Betreff: 

Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) und seine 
Ausschüsse 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge 
S o l l Anwesend

Mitw.-
verbot Dafür Dagegen Enthaltung

 07.07.2009 Stadtrat der Stadt Coswig 
(Anhalt) 

29 28 0 16 5 7 
 
 

 

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, die Geschäftsordnung für den Stadtrat und seiner Ausschüsse. 
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Beschlussbegründung: 
 
Der neu gewählte Stadtrat muss sich eine Geschäftsordnung geben.  
Dies folgt aus § 51a GO LSA. 
 
 

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:  
 
 
 
 
Anlagen:  
 
Geschäftsordnung 
 
 
 

 

 


